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sozialistischen Wahlrechts verfassungsmäßig verankert 
(Art. 99).

Die Sowjets bilden die vollziehenden und verfügenden 
Organe der staatlichen Leitung, ständige oder zeitweilige 
Kommissionen (Art. 90 und 125) sowie die Organe der 
Volkskontrolle, die die staatliche Kontrolle mit der gesell
schaftlichen Kontrolle durch die Werktätigen verbinden 
(Art. 91). Die Sowjets üben die Kontrolle über alle anderen 
Staatsorgane aus; diese sind den Sowjets für ihre gesamte 
Tätigkeit rechenschaftspflichtig.

Das höchste Organ der Staatsmacht der UdSSR ist ihr 
Oberster Sowjet. Er kann über alle Fragen entscheiden, die 
nach dem Verfassungsentwurf zur Kompetenz der Union 
gehören. Zugleich sieht der Entwurf (Art. 106) eine Reihe 
von Fragen vor, deren Entscheidung ausschließlich dem 
Obersten Sowjet der UdSSR Vorbehalten ist: die Annahme 
der Verfassung der UdSSR (ihre Änderung ist nach Art. 173 
ebenfalls ausschließliche Kompetenz des Obersten Sowjets 
der UdSSR und bedarf dort einer Zweidrittelmehrheit der 
Gesamtzahl der Deputierten jeder Kammer), die Aufnahme 
neuer Republiken in die UdSSR, die Bestätigung der Bil
dung neuer autonomer Republiken und autonomer Gebiete, 
die Bestätigung der staatlichen Pläne für die Entwicklung 
der Volkswirtschaft und des sozial-kulturellen Aufbaus der 
UdSSR, des Staatshaushalts der UdSSR und der Rechen
schaft über ihre Erfüllung, die Bildung ihm rechenschafts
pflichtiger Organe der UdSSR sowie die Annahme von Ge
setzen der UdSSR. Die Aufgaben des Präsidiums des Ober
sten Sowjets, das von ihm aus dem Kreise seiner Deputier
ten gewählt wird und aus dem Vorsitzenden, dem neu in 
die Verfassung eingeführten ersten Stellvertreter des Vor
sitzenden, 15 weiteren Stellvertretern nach dem Prinzip der 
gleichberechtigten Vertretung aller Unionsrepubliken, dem 
Sekretär und 21 weiteren Mitgliedern besteht (Art. 118), 
sind in Art. 119 klar abgegrenzt; in einigen Fragen be
dürfen die Erlasse des Präsidiums der nachträglichen Be
stätigung durch den Obersten Sowjet auf dessen nächst
folgender Tagung (Art. 120).

Alle Frage» von örtlicher Bedeutung entscheiden die 
örtlichen Sowjets der Voiksdeputierten, die dabei von den 
gesamtstaatlichen Interessen und den Interessen der Bür
ger ihres Territoriums ausgehen. Entsprechend dem Prin
zip des demokratischen Zentralismus, auf dem Organisation 
und Tätigkeit des Sowjetstaates beruhen (Art. 3), verwirk
lichen sie die Beschlüsse der übergeordneten staatlichen 
Machtorgane und wirken zugleich an der Beratung von 
Fragen mit, die von Bedeutung für die jeweilige Republik 
und die gesamte Union sind, unterbreiten dazu ihre Vor
schläge (Art. 145). Von besonderer Bedeutung für die Ver
wirklichung ihrer Rolle als staatliche Machtorgane sind 
ihre Aufgaben zur Koordinierung und Kontrolle der Tä
tigkeit der Betriebe, Einrichtungen und Organisationen auf 
ihrem Territorium, die übergeordneten Organen unterste
hen, hinsichtlich der Bodennutzung, des Schutzes der Natur, 
des Baugeschehens, der Konsumgüterproduktion, der sozial
kulturellen Betreuung, der Dienstleistungen für die Be
völkerung und der generellen Einhaltung der Gesetzlichkeit 
(Art. 146). Dadurch wird der einheitliche und zielgerichtete 
Einsatz aller im Territorium verfügbaren Mittel und Kräfte 
gesichert, der die Möglichkeiten einer koordinierten und 
kontinuierlichen Entwicklung sozialistischer Lebensbedin
gungen im Territorium vervielfacht.

Auf der Grundlage des Gesetzes über den Status der 
Deputierten der Sowjets von 1972 wurden die Rechte und 
Pflichten der Abgeordneten als „bevollmächtigte Vertreter 
des Volkes“ in den Rang von Verfassungsnormen erhoben 
(Art. 101 bis 105). Die Deputierten entscheiden in den So
wjets über die Fragen des staatlichen, wirtschaftlichen und 
sozial-kulturellen Aufbaus, organisieren die Durchführung 
der Beschlüsse der Sowjets und kontrollieren die Arbeit der 
Staatsorgane, Betriebe, Einrichtungen und Organisationen. 
Sie gehen von den gesamtstaatlichen Interessen aus und 
setzen sich für die Verwirklichung der Wähleraufträge ein.

Die weitere Entwicklung der sozialistischen Demokratie 
zeigt sich auch in den Bestimmungen über den Ministerrat 
der UdSSR; denn für die Entwicklung der organisierten 
und bewußten Aktivität der Massen, für die Zielstrebigkeit 
ihres Handelns ist die qualifizierte staatliche Leitung, die 
Vervollkommnung des Staatsapparates notwendige Bedin
gung. Nicht selten entscheidet gerade die Qualität der 
Arbeit des Staatsapparates über den Erfolg der Initiative 
und des schöpferischen Einsatzes der Werktätigen. Deshalb 
widmet der Verfassungsentwurf der Verantwortung und 
der Arbeit der staatlichen Verwaltung die gebührende 
Aufmerksamkeit. Der Ministerrat der UdSSR wird in 
Art. 127 als das „höchste vollziehende und verfügende 
Organ der staatlichen Macht der UdSSR“ qualifiziert. Die 
Vorsitzenden der Ministerräte aller Unionsrepubliken ge
hören ihm von Amts wegen an. Er ist dem Obersten So
wjet und dessen Präsidium rechenschaftspflichtig und 
verantwortlich. Der Ministerrat der UdSSR vereinigt und 
lenkt die Arbeit der Unionsministerien sowie der Unions- 
Republik-Ministerien der UdSSR, der staatlichen Komitees 
der UdSSR und der anderen ihm unterstehenden Organe. 
Über den Umfang seiner Arbeit und Verantwortung gibt 
Art. 130 Auskunft.

Schließlich tritt die Entwicklung der sozialistischen De
mokratie auch in den demokratischen Grundsätzen der 
Rechtsprechung der Gerichte und der Arbeit der Staatsan
waltschaft der UdSSR deutlich hervor (Art. 150 bis 167). 
Der Entwurf enthält den Grundsatz, daß die Rechtspre
chung in der UdSSR ausschließlich von Gerichten ausgeübt 
wird. Alle Gerichte werden auf der Grundlage der Wähl
barkeit der Richter und der Volksbeisitzer (Schöffen) gebil
det; diese werden entweder direkt (Rayon- bzw. Stadt- 
Volksgerichte) oder durch die jeweiligen Sowjets gewählt. 
In allen Zivil- und Strafsachen wird vor einem Richterkol
legium und in erster Instanz unter Mitwirkung von Volks
beisitzern verhandelt. Die Unabhängigkeit der Richter, die 
Mitwirkung von Vertretern gesellschaftlicher Organisatio
nen und von Arbeitskollektiven sowie andere bewährte 
Grundsätze sozialistischer Rechtsprechung, die ihren demo
kratischen Charakter gewährleisten, sind im Entwurf ent
halten.

Hinsichtlich der Staatsanwaltschaft legen die Regelun
gen des Entwurfs den Schwerpunkt auf deren Aufgaben zur 
Wahrung und Sicherung der Gesetzlichkeit. Dem General
staatsanwalt der UdSSR und den ihm unterstehenden 
Staatsanwälten obliegt die „oberste Aufsicht über die ge
naue und einheitliche Durchführung der Gesetze durch alle 
Ministerien, staatlichen Komitees und Ämter, Betriebe, Ein
richtungen und Organisationen, durch die vollziehenden 
und verfügenden Organe der örtlichen Sowjets der Volks
deputierten, die Kolchose, genossenschaftliche und andere 
gesellschaftliche Organisationen, durch die Staatsfunktio
näre sowie die Bürger“ (Art. 163).

Die Erweiterung, Entwicklung und Vervollkommnung 
der sozialistischen Demokratie, die den gesamten Verfas
sungsentwurf wie ein roter Faden durchzieht, schließt in 
sich auch die umfassende und wirksame staatliche und ge
sellschaftliche Kontrolle über die Verwirklichung aller die
ser Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens, ein 
strenges Regime der sozialistischen Gesetzlichkeit, ein.

*

Der Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR ist sei
nem Inhalt, seinem Wortlaut und auch der gesellschaftli
chen Wirklichkeit nach, auf der er beruht und die ihn her
vorgebracht hat, Ausdruck einer gesellschaftlichen Ord
nung, die den Menschen nichts Unwirkliches verheißt. 
Er widerspiegelt die Realität der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und bildet die konstitutionelle Richt
schnur für die Gestaltung des Kommunismus. * S.
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